
Entsorgung von  

Gartenabfällen 

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
Schwanebecker Weg 4, 14641 Nauen 

Sitz: Nauen, Amtsgericht Potsdam,HRB 1275 

Geschäftsführung: Matthias Noa  

  

Bankverbindung 

MBS Potsdam 

IBAN: DE36 1605 0000 3861 0081 80 

SWIFT-BIC: WELADED1PME 
St.-Nr.: 051/126/00045 

 

 

 
Erfassung im: 

660 Liter MGB aus Kunststoff, beweglich auf 4 Rollen 

 

Abmaße: 

H x B x T (cm)  →  121 x 137 x 78 

 

Bestellung, Anmeldung und Leerung: 

- Die Bestellung des Behälters kann telefonisch, schriftlich oder per Mail erfolgen. 

- Die Leerung erfolgt erst nach vorheriger Anmeldung, diese muss spätestens 3 Werktage vor der 

jeweiligen Abholwoche erfolgen. 

- Erreichbarkeit: - telefonisch Mo-Do von 7:00 – 16:00 Uhr und Freitag von 7:00 – 14:30 Uhr  

   03321/7462–0 

- E-Mail haw-gartenabfall@alba.info 

 

Wo wird gesammelt: 

vorerst nur in Falkensee, Brieselang, Dallgow-Döberitz, Wustermark, Schönwalde und Nauen 

 

Wann wird gesammelt: 

- Tour im wöchentlichen Rhythmus (freitags)  →  diese findet in den Monaten März 2025 bis Anfang 
Dezember 2025 statt  

- erster Abfuhrtermin ist der 14.03.2025 
Die jeweilige Tour beginnt um 6 Uhr. Die Behälter sollten frühestens am Abend vor der Abholung vor das 

Grundstück gestellt werden. 

 

Materialzusammensetzung und Ausschluss: 
Was gehört in den Behälter?  →  Laub, Gras, Reisig, Strauchwerk- und Abschnitte 
Was gehört nicht in den Behälter? →  Bioabfall, Speisereste, Tierische Produkte und Kadaver,  
           Wurzeln, Stammholz, Bauabfälle, gefährliche Abfälle, Glas, 
           Boden, Grasnarbe 
 

Preise: 
- bei Dauerverbleib beim Kunden über die Laufzeit von 3 Jahren: 24,95 € brutto je Leerung  
- bei zeitweiser Ausstellung (max. 8 Wochen):   21,50 € brutto je Leerung 

zzgl. Liefer- und Abholungspreis:     47,60 € brutto pauschal  
 

Hinweise: 
- mit dem Erwerb des Behälters wird die Verantwortlichkeit/Verkehrssicherungspflicht bis zur Abholung 

desselben vom Nutzer übernommen 
- die HAW mbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäß abgestellte oder von Dritten 

beschädigte Behälter entstehen 
- die HAW mbH wird von Ihrer Pflicht zur Abholung der Abfälle entbunden, sofern der Behälter nicht so 

abgestellt ist, dass er erreichbar oder so beschädigt ist, dass ein maschinelles Verladen nicht mehr 
durchführbar ist 

- Besitz und Eigentum der Gartenabfälle gehen mit dem Aufladen der Abfälle in das Transportfahrzeug 
auf die HAW mbH über 

- der Behälter darf nur für die von der HAW mbH zweckgebundene Entsorgung von Gartenabfällen 
genutzt werden 

- 5 Mindestentleerungen pro Jahr bei Dauerverbleib. Bei Unterschreitung wird die Differenz zum 
Jahresende gesondert in Rechnung gestellt 

mailto:haw-gartenabfall@alba.info

